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Topverdiener, Spesenritter, Verweigerer
Öffentlichkeitsprinzip Erstmals legen die Präsidentinnen und Präsidenten der 77 St.Galler Gemeinden ihre

Löhne offen. FünfGemeinden leistenWiderstand – und verstossen damit gegen dasGesetz.
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Kaum Ausreisser – und eine Handvoll
Überraschungen:Das ist dieBilanzeiner
gemeinsamen Umfrage der St.Galler
Medien zu den Löhnen der Gemeinde-
präsidenten im Kanton. 72 der 77 Ge-
meinden haben die Präsidentenlöhne
aufAnfragemitgeteilt unddiese teilwei-
sebereits in ihrenGemeindenveröffent-
licht (vollständige Auflistung auf Seite
21). Den höchsten Lohn erhält der Prä-
sidentder grösstenSt.GallerGemeinde:
Thomas Scheitlin (FDP) bezieht in der
Stadt St.Gallen für seinen 100-Prozent-
Job einen Jahreslohn von 262 964 Fran-
ken. Am wenigsten erhält Christian
Gertsch (SP) in Hemberg mit 42 342
Franken; er ist zu 25 Prozent angestellt.

IndreiViertelnderGemeinden sind
die Präsidentinnen und Präsidenten im
Vollamt, in einemViertel in Teilzeit an-
gestellt. Zu 100 Prozent gerechnet ver-
dient ebenfalls Thomas Scheitlin am
meisten. Norbert Rüttimann (CVP) in
Untereggen und Markus Vogt (BDP) in
Amdenwürden je gutdieHälfte undda-
mit am wenigsten verdienen (132498
Franken). Simon Thalmann (FDP) in
Niederhelfenschwil fasst einePensenre-
duktion ins Auge. Er ist derzeit zu 100
Prozent angestellt, bei einemJahreslohn
von 170000 Franken. In den meisten
Gemeinden haben sich die Löhne der
Gemeindepräsidenten mit dem Jahres-
wechsel nicht verändert.Gestiegen sind
sie in einem Viertel der Gemeinden, in
einzelnen fielen sie tiefer aus. Mehrere
Gemeinden machten dazu keine
Angaben.

ZudenLöhnenkommen in fast allen
Gemeinden Spesen hinzu. Die meisten
GemeindenzahlenPauschalspesenaus:
Diese betragen in der Regel zwischen
5000und 13000Franken pro Jahr. Die
Spesenregelungen in den Gemeinden
sind aber höchst unterschiedlich ausge-
staltet;Vergleiche sindnurbedingtmög-
lich.Mehrere Gemeindenmachten kei-
ne Angaben. Auf rekordhohe Autospe-
senvon 10800Franken jährlichkommt
Beat Tinner (FDP) in Wartau. Tinner
wollte auf Anfrage keine Stellung dazu
nehmen.

Transparenzerst ander
Bürgerversammlung

FünfGemeindenhabendieAuskunft zu
denPräsidentenlöhnengenerell verwei-
gert. Dazu gehören die vier Rheintaler
GemeindenAu,Balgach, St.Margrethen
undWidnausowieEggersriet. Sie erklär-
ten, dass sie die Löhne erst an den Bür-
gerversammlungen EndeMärz offenle-
gen wollen. «Für mich ist klar, dass ich
gegenüberdenBürgernmeinerGemein-
de Rechenschaft übermeinen Lohn ab-

lege. Ich finde es aber falsch, dass mein
Lohn darüber hinaus in denMedien öf-
fentlich gemacht wird», sagte der Eg-
gersrieter Gemeindepräsident Roger
HochreuteneraufAnfrage.Er sei klarder
Meinung,dassdasÖffentlichkeitsgesetz
zuweit gehe. Hochreutener erklärt wei-
ter, dass man beachten müsse, welche
AufgabeneinGemeindepräsident ausü-
be,welcheexternenKostenderGemein-
de durch Auslagerungen von Aufgaben
entstünden,wiederGemeinderat intern
organisiert sei. «Ichbin inEggersriet für
alles zuständig, da wir kein Ressortsys-
temhaben.»

Auchdie vierRheintalerGemeinde-
präsidentenverweisenaufdie bevorste-
hendeGemeindeversammlung. Ineiner
gemeinsamen Erklärung heisst es:
«Unsere Bürgerschaft soll transparent
und den tatsächlichen Gegebenheiten
entsprechend informiertwerden.Daher
habenwirunsentschlossen, unsereBür-
gerinnenundBürger anderkommenden
Bürgerversammlungpersönlichüberdie

Löhne zu informieren.» Die fünf Ge-
meinden verstossen damit gegen das
kantonale Öffentlichkeitsgesetz. Dem-
nach sind sie verpflichtet, jeder Person
aufAnfrage inderRegel innert 30Tagen
Auskunft zugeben –undzwar, ohnedass

die anfragende Person ein besonderes
Interesse geltendmachenmuss.

GommiswaldalsPräzedenzfall
fürKantonSt.Gallen

UrsprungdergemeinsamenRecherchen
der St.Galler Medien ist ein Entscheid
des St.Galler Departements des Innern.
Die «Zürichsee-Zeitung» hatte Anfang
2015 einen Entscheid der Gemeinde
Gommiswald angefochten,weil derGe-
meinderat trotz geltendem Öffentlich-
keitsgesetzdieLohndatenseinerExeku-
tivenichtpublizierenwollte.DerKanton
stützte im Herbst 2016 den Rekurs der
«Zürichsee-Zeitung». Im Entscheid
heisst es:«Behördenmitgliederbefinden
sich insofern ineinerspeziellenSituation,
alsdass sie ihreArbeitsleistung imDienst
der Öffentlichkeit ausführen.» Ihr
«Arbeitgeber»sei sozusagendieÖffent-
lichkeit. «Dementsprechendmuss auch
hinsichtlich ihrer Entlöhnung Transpa-
renz herrschen.» Dieses Allgemeininte-
resse an der Verwendung öffentlicher

Mittelüberwiegedasprivate Interessean
derGeheimhaltung.«DieÖffentlichkeit
hatAnspruchdarauf, zuerfahren,wieviel
Geld in welches Amt fliesst.» Bei Gom-
miswald handelte es sich um einen Prä-
zedenzfall. Es war das erste Mal, dass
eine St.Galler Gemeinde Löhne auf-
grunddesÖffentlichkeitsgesetzesöffent-
lichmachenmusste.

Die Löhne der Gemeindepräsiden-
ten führen derzeit in diversen Gemein-
den zu Diskussionen: In Thal wollte die
SVP den Präsidentenlohn auf 180000
Frankenbeschränken.DasVerfahren ist
derzeit beim Departement des Innern
hängig. In Wil wird das neue Besol-
dungsreglement voraussichtlich im
Frühling ins Stadtparlament kommen.
Ein SVP-Vorstoss zur Begrenzung der
Löhnewurdebereits fürungültig erklärt.

Die Texte auf dieser Seite sind in Zu-
sammenarbeit mit Jörg Krummenacher
(NZZ) und Conradin Knabenhans
(Zürichsee-Zeitung) entstanden.

DasKoch-Dilemma
Zwei neueOnlineplattformen gehen von der
zentralen Frage aus:Was koche ich heute? 29

Arbeitgeber ist die Öffentlichkeit: Die Gemeindepräsidenten Thomas Scheitlin (St.Gallen), Norbert Rüttimann (Untereggen), Roger Hochreutener (Eggersriet) und Christian
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Die St.Galler Medienvereinigung

Die Recherche zu den Löhnen der St.Gal-
ler Gemeindepräsidenten ist eine Zu-
sammenarbeit der 2016 gegründeten
Medienvereinigung Öffentlichkeitsgesetz
St.Gallen. Die Vereinigung hat im vergan-
genen Dezember alle 77 Gemeinden des
Kantons aufgefordert, die Löhne, Arbeits-
pensen und Spesenregelungen ihrer
Präsidenten offenzulegen. Die Anfrage
erfolgte gestützt auf das seit 2014 im
Kanton St. Gallen geltende Öffentlich-
keitsgesetz sowie auf einen rechtskräfti-
gen Entscheid des St. Galler Departe-

ments des Innern vom 26. September
2016 (siehe Text rechts). Der Medienver-
einigung Öffentlichkeitsgesetz St. Gallen
gehören an: St. Galler Tagblatt, Zürich-
see-Zeitung, Der Rheintaler, Neue Zür-
cher Zeitung, SRF Regionaljournal Ost-
schweiz, FM1 Today, Obersee Nachrich-
ten, Südostschweiz Gaster & See,
Toggenburger Tagblatt, Sarganserländer,
20 Minuten Ostschweiz. Sämtliche Daten
zu den Löhnen der St. Galler Gemeinde-
präsidenten sind unter www.tagblatt.ch
online abrufbar. (red)

«Ichfindees
falsch,dassmein
Lohn inden
Medienöffentlich
gemachtwird.»

RogerHochreutener
Gemeindepräsident Eggersriet

Der langeWeg zur Transparenz

Als einer der letzten Kantone in der
Schweiz führte St. Gallen im November
2014 das Öffentlichkeitsprinzip ein. Damit
wurde das frühere Geheimhaltungsprin-
zip umgekehrt: Akten von Behörden und
Verwaltungen sind grundsätzlich öffent-
lich, die Geheimhaltung wird zur Ausnah-
me. Bis dahin war es ein langer Weg:
Über zehn Jahre dauerte es, bis die Re-
gierung und der Kantonsrat ein Gesetz
vorlegten. Die Kantonsverfassung ver-
langt das Öffentlichkeitsprinzip zwar seit
2003, erst ein Urteil des Verwaltungs-

gerichts machte aber den Weg definitiv
frei. Das Gesetz sieht diverse Regelun-
gen vor, wann die Akteneinsicht abge-
lehnt werden kann. Dazu gehört unter
anderem öffentliches Interesse, zum Bei-
spiel wenn öffentliche Ordnung und Si-
cherheit in Gefahr sind. Ebenfalls keine
Einsicht wird gewährt, wenn ein schutz-
würdiges privates Interesse entgegen-
steht, wie etwa Berufs- oder Geschäfts-
geheimnisse. Auch Sonderregelungen in
anderen kantonalen Gesetzen gehen
dem Öffentlichkeitsgesetz vor. Das Öf-

fentlichkeitsprinzip gilt heute beim Bund
(seit 2006) und in 18 Kantonen. In den
Kantonen Thurgau, Appenzell Innerrho-
den, Glarus, Luzern und Nidwalden gilt
nach wie vor das Geheimhaltungsprinzip.
In Glarus hat der Landrat soeben einen
Antrag erheblich erklärt und die Regie-
rung beauftragt, eine Vorlage zur Einfüh-
rung des Öffentlichkeitsprinzips auszu-
arbeiten. Appenzell Ausserrhoden,
Schaffhausen und Obwalden kennen
Zwischenlösungen oder ein einge-
schränktes Öffentlichkeitsprinzip. (red)


